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Editorial

Rauft Euch zusammen, Männer! – Der neue „Dialog“ zwischen DFB und
Fans

Auch für den politikerprobten DFB-Präsidenten Reinhard
Grindel war das Debakel um den Auftritt von Helene
Fischer in der Halbzeit des DFB-Pokalendspiels der ver-
gangenen Saison wohl notwendig, damit sein „Riecher“
aktiviert wurde. Offensichtlich als Folge einer danach
einsetzenden Stimmungsanalyse in der „Fan-Szene“ des
deutschen Fußballs machte er eine ebenso bemerkens-
werte wie überraschende Offerte: Auf seine Initiative
wurde vor wenigenWochen den sog. „Ultra-Gruppierun-
gen“ ein umfassendes Dialogangebot seitens des DFB
gemacht, die Beantragung von Zuschauerausschlüssen
als Strafen – möglicherweise „Kollektivstrafen“ – durch
den DFB-Kontrollausschuss ausgesetzt und der vom DFB-
Sportgericht ausgesprochene Zuschauerausschluss ge-
gen Fans von Hansa Rostock wurde vom DFB-Präsidenten
durch eine Begnadigung zurückgenommen.

Dass diese „executive order“ überraschend kam,
nachdem dieser Verband uns Sportjuristen ein ganzes
Jahrzehnt über die verschuldensunabhängige Haftung
und Ausschlüsse ganzer Blöcke aus den Arenen hat strei-
ten lassen, bedarf keiner Erörterung. Und ebenso klar ist,
dass ein kompletter SpuRt-Jahrgang nicht ausreichen
würde, um alle aufgeworfenen (Rechts-)Fragen zu beant-
worten: Wer ist die „Fan-Szene“? Wer sind ihr legitimier-
ten Vertreter? Was sind „Ultras“? Sind sie besser als
andere Fans? Verdienen sie wirklich die Hoheit – in den
Kurven, in den Stadien, in der Mitgliederversammlung,
im Verein? Sind diese „Strafen“ wirklich Strafen und –
wenn ja – sind sie dann „Kollektivstrafen“? Steht dem
DFB-„Präsidenten“ wirklich ein „Begnadigungsrecht“ zu?
Dürfen die DFB-Gerichte weiterhin Zuschauerausschlüsse
ausurteilen, auch wenn sie nicht beantragt sind?

Dass hier mehr Fragen offen als beantwortet sind, hat
auch Sportpolitiker noch nie vom Agieren abgehalten,
insbesondere wenn man meinte, Stimmungsrichtungen
ausgemacht zu haben. Es ist zu fürchten, dass am Ende
Sportjuristen einige dieser Fragen tatsächlich und ver-
bindlich zu entscheiden haben werden, nachdem man
sich nicht geeinigt hätte. Was demgegenüber zu hoffen
bleibt, ist, dass sich in der Tat beide Seiten – und zwar
beide Seiten ohne Hybris – endlich an einen Tisch setzen
und den konstruktiven Austausch pflegen. Dies bedeutet
auf Seiten des organisierten Fußballs die Aufgabe eines
anachronistisch-amtsautoritären Geltungsanspruchs, der
einem ausgewogenen und vernünftig mitbestimmtem Ge-
staltungsanspruch nach Bestenauslese im Bereich der Ent-
scheidungsträger weichen muss. Auf Seiten der „Ultras“
wird die dort ebenso schwer zu akzeptierende Erkennt-
nis Platz greifen müssen, dass nicht nur sie allein „die
Guten“ im Fußballgeschäft sind und auch die Vereine,
Verbände und Kapitalgesellschaften richtige, gute und
sinnvolle Beiträge für den Fußball leisten. Dazu gehören
auch wichtige Beschränkungen des Stadionerlebnisses
wie etwa der Verzicht auf Randale, Körperverletzung
und Pyrotechnik. Und natürlich: Compliance mit den gel-
tenden Gesetzen und Regeln.

Denn das steht auf dem Spiel: Einheitlicher, gemein-
samer, guter und von Leidenschaft auf allen Seiten ge-
prägter Fußball in Deutschland. Dafür lohnt es sich, sich
ernsthaft am Verhandlungstisch zusammenzuraufen. Die
Sportjuristen drücken dafür die Daumen. Mehrfach.
Auch im eigenen Interesse.
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